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Haushaltssatzung der Gemeinde Gammelshausen für das 
Haushaltsjahr 2026 

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, in der derzeit gültigen Fassung, hat 
der Gemeinderat der Gemeinde Gammelshausen am 25.11.2025 die folgende Haushaltssatzung für 
das Haushaltsjahr 2026 beschlossen: 

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt: 

1. im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 4.034.950 € 

1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von -4.400.930 €

1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von - 365.980 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von 718.650 € 
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von -91.300 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von 627.350 € 
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von 261.370 € 

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 3.855.520 € 

2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von -3.923.330 €

2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts 
     (Saldo aus 2.1 und 2.2) von - 67.810 €

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 1.234.850 € 

2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von -1.035.950 €

2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)/-bedarf (-) aus 
      Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von 198.900 € 

2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss (+)/-bedarf (-) 
     (Saldo aus 2.3 und 2.6) von 131.090 € 

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredite) von 0 € 

2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgungen) von - 90.000 €

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss (+)/-bedarf (-) aus 
        Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von - 90.000 €

2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, 
        Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von 41.090 € 
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§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Inves-
titionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 0 € 

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Ver-
pflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird 
festgesetzt auf 280.000 € 

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 750.000 € 

§ 5 Steuersätze

Nachrichtlich: Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt: 

1. für die Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 990 v. H. 

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 400 v. H. 

2. für die Gewerbesteuer auf 400 v. H. 
der Steuermessbeträge

Gammelshausen, 25.11.2025 

Daniel Kohl 
Bürgermeister 
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Vorbericht zum Haushaltsplan 2026 

1. Allgemeines

Grundlage für den Haushaltsplanentwurf der Gemeinde Gammelshausen für das Jahr 2026 bil-
den die Orientierungsdaten des Haushaltserlasses des Ministeriums für Finanzen und des Mi-
nisteriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen. Die Orientierungsdaten wurden am 
11.11.2025 veröffentlicht. 

Dabei wird die Oktober-Steuerschätzung berücksichtigt, welche vom 21.10. bis 23.10.2025 
stattfand. Die Ergebnisse der am 10.10.2025 zwischen den Vertretern des Landes und der Kom-
munalen Landesverbände getroffenen Vereinbarung, unter anderem zur Weitergabe der 
LuKIFG-Mittel, der Stabilisierung der Kommunalhaushalte und der Betriebskostenfinanzierung 
der Ganztagesbetreuung an der Grundschule berücksichtigt.  

Die gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland und Baden-Württemberg ist zum Zeitpunkt der 
Haushaltsplanaufstellung 2026 wie schon in den Vorjahren weiterhin angespannt. In seinem 
Bürgerbrief zum Tag der Deutschen Einheit 2025 beschreibt Steffen Jäger, Präsident des Ge-
meindetags Baden-Württemberg, die aktuelle Situation mit eindringlichen Worten. Nach zwei 
Jahren wirtschaftlicher Rezession steht die Volkswirtschaft unter erheblichem Druck, was Bund, 
Länder und Kommunen gleichermaßen belastet. 

Er macht darauf aufmerksam, dass die Kommunen das Rückgrat eines funktionierenden Staates 
sind und die Handlungsfähigkeit aufgrund der dramatischen Schieflage zunehmend gefährdet 
sei. Vielerorts ist die Erfüllung von Pflichtaufgaben bereits gefährdet, sodass wichtige Sanierun-
gen von Schulen, Kindergärten und Sporthallen verschoben oder gestrichen werden müssen. 
Die Nutzungsgebühren steigen, die Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer reichen nicht 
mehr aus. 

Jäger betont jedoch, dass Geld allein diese Probleme nicht lösen wird. Es handelt sich seiner 
Meinung nach nicht nur um eine finanzielle Überlastung, sondern um ein strukturelles Problem. 
Der Staat lebt seit Jahren über seinen Verhältnissen. Die Summe an staatlichen Leistungszusa-
gen, Standards und Erwartungen habe ein Maß erreicht, das mit den vorhandenen Ressourcen 
nicht mehr erfüllbar sei. Er fordert daher eine „ehrliche, gesamtstaatliche Reform“, die Priori-
täten neu ordnet und eine klare Aufgaben- und Finanzierungsverantwortung zwischen Bund, 
Ländern und Kommunen herstellt. Nur so könne die Handlungsfähigkeit vor Ort dauerhaft ge-
sichert werden. 

Es wird deutlich, dass die finanziellen Handlungsspielräume der Kommunen zunehmend einge-
schränkt sind und ohne grundlegende Reformen von Aufgaben- und Finanzierungsstrukturen 
eine nachhaltige Stabilisierung der Kommunalfinanzen nicht erreichbar sein wird. 

Verteilung des LuKIFG-Sondervermögens 

Der Bund stellt den Ländern einen Betrag von insgesamt 100 Milliarden Euro aus dem Sonder-
vermögen Infrastruktur und Klimaneutralität zur Verfügung. Der Anteil von Baden-
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Württemberg hieran beträgt knapp 13,15 Milliarden Euro. Von diesem Betrag reicht das Land 
zwei Drittel an die Kommunen im Land weiter d. h. rund 8,75 Milliarden Euro. Das Land gibt 
diese Mittel pauschal und ohne über die Bundesvorgaben hinausgehende Maßgaben in den 
nächsten 12 Jahren an die Kommunen weiter. Die Kommunen entscheiden frei, in welche Inf-
rastrukturbereiche sie investieren. Eine Verrechnung mit Förderprogrammen findet nicht statt. 

Die Verteilung erfolgt analog zum Verteilungsmaßstab der Kommunalen Investitionspauschale 
(§ 4 FAG). Die Einzelheiten zur interkommunalen Verteilung und zu Verfahrensfragen werden
im Einvernehmen mit den kommunalen Landesverbänden in einer Verwaltungsvorschrift gere-
gelt. In diesem Zuge soll auch eine abschließende Festlegung dahingehend getroffen werden,
welche Jahre für die Ermittlung der vorgesehenen Verteilung zugrunde gelegt werden sollen.

Bei einer Einwohnerzahl von 11,2 Mio. Einwohnern in Baden-Württemberg wären dies pro Ein-
wohner knapp 780,00 Euro. Es dürften 1/3 des Sondervermögens an die Landkreise fließen, 
sodass für die Kommunen in Baden-Württemberg etwa 500,00 Euro pro Einwohner in den 
nächsten 12 Jahren verbleiben könnten. Für die Gemeinde Gammelshausen würden sich auf 
dieser Basis ein fiktiver rechnerischer Wert von 765.000,00 Euro ergeben. 

Landessanierungsprogramm „Ortskernsanierung“ 

Die Gemeinde Gammelshausen wurde zum 01.01.2009 mit dem Sanierungsgebiet „Ortskern“ 
in das Landessanierungsprogramm Baden-Württemberg aufgenommen. Der Förderrahmen be-
trug insgesamt 1.233.333,00 Euro. Das Ende des Bewilligungszeitraums wurde auf den 
30.04.2022 festgesetzt. Nach Abschluss der Sanierung ist die Maßnahme gemäß den Vorgaben 
der Städtebauförderungsrichtlinie gegenüber dem Land abzurechnen. Die Abrechnung erfolgte 
durch ein externes Büro, welches das gesamte Sanierungsgebiet begleitet hat. Unter anderem 
ist zu prüfen, ob Wertansätze als sanierungsbedingte Einnahmen in der Abrechnung zu berück-
sichtigen sind. Durch ein Gutachten wurde der aktuelle Verkehrswert für Grundstücke der Ge-
meinde ermittelt, welche im Zusammenhang mit der Förderung stehen. Es wird folgende Rech-
nung aufgestellt: 

Aktueller Verkehrswert (Gutachten) abzgl. Erwerbskosten (Kaufpreis, Grunderwerbsteuer, Kos-
ten für Gutachten) = Differenz 

Sofern diese Differenz größer als Null ist, handelt es sich um einen positiven Wertansatz 
(= Wertsteigerung) und somit um Sanierungseinnahmen. 

Betroffen von den Wertsteigerungen sind vor allem die Hauptstr. 27, das Flst. 3/2 (ehem. Wert-
stoffgelände) sowie die Hauptstr. 50 und 52. 

Insgesamt muss die Gemeinde Gammelshausen voraussichtlich 170.300,00 Euro an Fördermit-
tel an das Land zurückzahlen. Es liegt derzeit noch kein Bescheid vor d. h. die genaue Höhe der 
Rückzahlungssumme steht noch aus. Nach Rücksprache mit dem Regierungspräsidium hat die 
Rückzahlung der Fördermittel im Jahr 2026 zu erfolgen, sodass hierfür eine Haushaltsansatz zu 
bilden ist. 

Die Rückzahlung im Zusammenhang mit der Ortskernsanierung wird sowohl im Ergebnis- als 
auch im Finanzhaushalt gebucht. Die Rückzahlungen sind im Vorbericht mit einem „*“ markiert. 
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